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RS OGH 1979/1/31 1Ob503/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1979

Norm

ABGB §530 B

ABGB §1284 Ae

Rechtssatz

Der Auszugsberechtigte muß es sich ( soweit nicht höchstpersönliche Schuldverp8ichtungen im Rahmen des Vertrages

vorliegen ) gefallen lassen, daß seine Ansprüche durch den jeweiligen Eigentümer der Liegenschaft erfüllt werden,

doch darf seine Rechtsstellung durch den Schuldnerwechsel nicht verschlechtert werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 503/79

Entscheidungstext OGH 31.01.1979 1 Ob 503/79
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